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Vorbemerkung.

~I)ie Idee der Vo l k s s o u v er a i n i t a t

hat aueh in Deutschland 'IVurzeln ge­
schlagen. Nur zu oft hört man die Au­
fserung: der Fürst sei von ,.rolkes (;na-
den, und kÖJIIle von dcrnselhen will­
kiihrlich abgesetzt werden. Dieser' (~e­

danken fiihrt leicht, vOI'zllglicll (ICIl UI1­

gelellrtcn Staatsbürger, Zll lrrtllürllcl-aIl.-
Unsere sturmbewegte Zeit forderte

auch mich zum Nachdenken auf, um
die Ereignisse derselben, 'vorzüglicll VOll

der Seite des Il e c h t s , heurtheilen zu
können. Ich gelangte zu einem Hesul­
tate. Dieses Hesultat ist dasjenige, "ras
ich hier vorlege. ]~s ist nicht das l~r­

zeugniss von .l\.ugeJlhlickerl. J\Iellr, als
'je, richtete ich nach dem Aushruellc
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der Pariser Revolution, meine Gedan­
ken auf den rechllichen Zustand des
offentliehen Lehens. ]eh fragte nach
dem Zwecke des lVIcIlscllell lJI)(} des
Staats, UO(} glalllrtc (lerll~ell);iJ:S (las
wahre rechtliche Vr-rhältniss zwischen
Regent UIl!1 Untr-rt.hanen ausfindig ge­
macht zu hahen. - Alu ]~]lde des vo­
rigen Jahrs fiel mir die 111it grofsem
Beifall aufgcllolnmeIlc Schrift des Herrn
Geh. Ra t h s von StrOJll1J eck: "Was
ist llechtellS, wenn die oberste Staatsge­
walt (lern Zwecke des Staatsverbandes
entgegen handelt I)" in die Hande ; ieh
durchlas dieselbe, und die GrllIlds~itze

derselben wichen von jenem meinem
Ilesultate ab. Ich fand aber auch zu­
gleicll in dieser Schrift, dass dieses Re­
sultat mit einer Itousseau'schcn Idee
gleichlaute. - ~"remflartige lJII1Ställ(}C
hielten mich eine Zeitlang von einer
neuen Prüfunp der Haltbarkeit der
(~ri~nde für meine Meinung ab. - Vor
enugen Tagen nahm ich den Gegenstand
wieder auf, und beschloss nun, meine
Gedanken in möglichster Kürze nie-
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derzuschreiben , um besser priifen zu
kiinnen , ob sie sich gegen des llrn.
G. Il.. v. Strombeek Ansicht von der
Sache erhalten könnten, Sie hahen sich
erhalten, und ich wünschte sie nun zur
iiffentlichen Ileut-theiluug vorzulegen.

NUI' das Streben nach '7Vahrheit
ist der Grull(l, weshalb ich meine Ge­
danken öffen.tlicll mittheile. J\Iag durch
sie (las Wallre ausgesprochen sein,
oder nicht; es wird doch auf keinen
Fall zu verkennen sein , (lass sie einen
Zweifel gegell die Hichtigkeit der oben
angeführten Schrift erregelI; und dieser
Z,veifel mochte auch. 'Vohl nicht, wie
mir scheint, so unbedeutend sein , dass
Cl' einer gell()rigcJl Wi(lerlegu.l1g nicht
werth wäre. l)iese klein« Schr-ift wiirde
also doch jedenfalls der \7\7ahrhcit uns
naher bringen. Mein schiinster Lohn
wiirde es daher sein, wenn sie einer
Bellrtlleilung gewiir{ligt würfle. Ich
wiirde jedoch in solchem Falle wohl­
gClllCi nte, durch "'1\1allrlleitsliel.lc ,rcran­
lasstc J1~riJ1IlerullgeIl "011 Ieidenschnft.,
liehen Anfälle II auf die Persönlicllkei'
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zu unterscheiden wissen, und letztern
die verdiente Behandlung zu Theil wer­
den, sie unbeantwortet lassen. Auch
dem Jünglinge geziemt es, nach Wahr­
heit zu forschen. Die Erkenntniss der
Wahrheit ist stets, vorzüglich aber bei
dem hier vorliegenden Gegensta~de,der
Schild, welcher, der Menschheit wür­
dig, die Menschheit VOI' dem Unglücke
schützt.

Noch eine Bitte. Ich bin nichts weni­
ger, als ein Hevolutionar; ich wünschte
auch nicht für einen solchen gehalten
zu werden, Deshalb lese man diese kleine

<Schrift ganz zu Ende, und werfe sie
nicht von .sich, wenn ein Ilousscau'scher
Gedanken darin als richtig anerkannt
wird, welchen Hr, v. Stromheck verab­
scheuungswürdig nennt.

ßraunscll,,'eig, den 1sten März 1831.

Fvl edrich Röpcke,
Stud. jur.
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Werfen WIr zunächst einen Blick auf den

Menschen, und fragen nach seiner irdischen Be­

stimmung, so ist uns diese in der Beschaffenheit

des menschlichen Wesens und in den durch

diese Beschaffenheit erregten Trieben dargethan.

Während der Körper von thierischem Stoffe ist,

und sich nur durch die Form über die andern

thierischen Körper erhebt, wohnt in ihm ein

Etwas, welches keinen] andern Wesen der Erde

zu Theil ge,vorden ist, der Geist, der ohne die

Hülfe des Körpers zu bedürfen, in selbstständi-

gen Thätigkeiten zu wirken vermag , und diese

Wirksanlkeit bei jedem Menschen ,veni~stens

darin äufsert, dass er ihm den Weg andeutet,

welchen er, seiner Natur wiirdig , betreten soll.

Der Mensch soll also, vermöge seiner Natur, die

in ihm entstehenden Triebe so beherrschen und

hefrie<l,igen, dass er es vor seiner Vernuuft ver­

antworten kann. Genügt er dieser .Anforde­

rung, so handelt er vernünftig oder si t t li ch. -
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Wenn dem Menschen auf solche Art durch eine

innere Stimme vorgeschrieben wird, wie er han­

deln soll, so ist er doch auch zugleich ein freies

Wesen, d. h. es wurde, ihm mit jenen Vorzü­

gen zugleich auch ein fr eie r W i I I e gegeben,

damit er auch seI b s t seine Handlungsweise he­

stimme. - Ob also der :l\lensch sittlich oder

unsittlich handeln wolle, hängt bIos von ihm

selbst ab. Er darf VOll Niemanden gez\vungen
werden, sittlich zu sein.

Der ,Z\veck des Menschen auf Erden ist dem­

nach ein durch Se) h s t h es ti TI101 u TI g ge\vählter

Lebensgenuss , welcher in der Befriedigung der

durch seine heiden Naturen erweckten Eedürf­

nisse besteht.

§. 2.

Ein Mensch ist dem andern von N a tu r

aus vollkommen g lei ch. Alle Menschen sind

sinnlich - vernünftige und freie Wesen. Daraus

ergieht sich, dass kein Mensch für odert ge­

gen den andern ohne dessen EiIl\villigung Et­

was thun darf; denn das in der Freiheit des

Willens liegende Vernlögen der SeI h s thestim­

Ulullg, schliefst jede Iremde , von andern Men­

schen herkommende Bestimmung aus.. Dem-
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nach ist das Vermögen der Selbstbestimmung

das Haupt- und Ur-Recht des Menschen, und

aus demselben ergeben sich eben so viele ein­

zelne und besondere Rechte, als sich besondere

Handlungen zum Behuf des Lebensgenusses (§. 1.)
vermöge dieses {Jrrech ts , denken lassen; z. B.
das Recht, zu leben; das Recht, die dazu noth­

wendigen Sachen zu gebrauchen (Eigenthunl) ete.

Re c h t ist n!inllich die durch das Verhältniss

zu andern : 3\'1enschen s 0 begründete Willens­

Möglichkeit, etwas zu thun oder zu unterlassen,

dass dadurch auf keine Weise in das Vermögen

der Selbstbestimmung dieser andern l\Ienschen

eingegriffen wird. - So hat der Mensch nicht

. schon von Natur das Recht, das Leben, das Ei­

genthum ete. eines andern Menschen anzugrei­

fen. Thut der Mensch nur dasjenige, wozu er

ein Recht hat, so handelt er rechtlich, und

dass er nur so handle, dazu kann er von den

andern Menscllen gez,vungen werden.

§. 3.

Es liegt in dem Wesen des Rechts, als

einer W i I I eil s - ]\löglichkeit (§. 2.), dass es nur

verloren werden kann durch den W i I1endes

Inhabers. Jedes Entziehen eines Rechts ge ge n
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den Willen des Berechtigten ist daher eine Ver­

letzung, und dieser ist, da die Ausübung einer

Willens -Möglichkeit die faktische Möglichkeit

der Ausübung voraussetzt, befugt, solche Ver­

letzung. auf jede Art und in allen ihren Rich­

tungen aufzuheben.

§. 4.

Gefiihlte Bedü~fnisse geben ~nl Menschen

theils Veranlassung, dass er von dcn ihm zuste­

henden Rechten Gebrauch maehe ; theils aber

lassen sie ihn das Unzureichende derselben zu

einem ßlöglichst vollkommneu Lebensgenusse er­

kennen, und leiten ihn so zu Willellseinigungen

mit andern Menschen hinsichtlich ge,visser ihnen

angehörigen Rechte.

Da ein Recht in der. Möglichkeit besteht,

Et,vas zu thun oder zu lassen, so dass dadurch

nicht in die Selbstbestinlnlung eines Andern ein­

gegriffen wird, so folgt daraus, dass der Inhaber

des Rechts mit dem Gegenstande desselben tliun

kann, was ihm beliebt; er kann daher auch den­

selben und somit das Recht selbst gänzlich auf­

gehen, veräussern. Dieses kann nun auch so ge­

schehen, dass er denselben auf einen Andern

mit dessen Zustinlmung überträgt. Die Hand-
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lung, wodurch eine solche Übertragung gegen­

seitigtfestgesetzt wird , ist ein Vertrag. Es

wird durch denselben auf der eineil Seite die
rechtliche Möglichkeit der Bestinlßlung über ir­

gend einen Gegenstand verloren, auf der andern

hingegen dieselbe erworben , nlag nun ein an

drer Gegensta~d zum Entgeld dienen oder nicht.

Es ändert sich also nun hinsichtlich dieses Gegen­

standes das bis jetzt bestehende Verhältniss bei­

der Personen. - Der Vertrag ist die einzige

VOll Grl~nd aus rechtliche Art, wodurch das

na tür li ehe Hechtsverhältniss zweier oder mehre­

rer Personen zu einander geändert werden kann.

Denn es wird vom Anfange desselben an, weder

von der einen, noch VOll der ändern Seite in

das Selbstbestinlnlungsvernlögen eingegriffen. ­

Die verlierende Person verhält sich jetzt hin­

sichtlich des verlorenen Gegenstandes so, als hätte

sie denselben nie gehaht, als wäre derselbe schon

von Natur aus in dem Rechtsgehiete des Andcrn

gewesen.

Wird daher· der Vertrag von der einen

Partei gebrochen, so ist dieses eine vollkommne

Rechts"erletzung; der Verletzte kann, wenn er

will, die Aufhebung derselben verlangen (§. 3),
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namentlich also auf die Erfüllung des Vertrags

dringen.

Dieser Z\vang zur Erfiillung des Vertrags

kann natürlich nur auf die Erzeug-ung des, durch

den Vertrag beabsichtigten, Verhältnisses gerich­

tet sein; '- denn es wäre ja sonst nicht die

Erfüllung des Vertrags; - wo daher diese

Erzeugung nicht nlöglich ist, nlUSS auch jener

Z,vang von selbst wegfallen. Es giebt .auf sol­

che Art Verträge, bei welchen die Natur des

Gegenstandes einen Z,vang zur Erfüll ung nicht

zulässt. Durch die Natur der Verträge selbst

ist aller Z,vang zur Erfüllung schon reclltlich

ausgeschlossen. Es wird dieses aus dem Fol­

genden klar werden,

§. 5.

.. Die durch den Vertrag vorgenolllnlene Über­

tragung eines Rechts kann entweder ohne wei­

tere Nebenberedungell geschehen sein, oder aber,

es können solche getroffen worden sein, nach

welchen die Übertragung nur UD ter ge\ViSSell

Umständen gilltig sein soll. Ein solcher Um­

stand kann nun auch eine Bedingung sein, d. h,

eine ungewisse, zukünftige Thatsache, deren Ein­

treten oder Ausbleiben, das durch den Vertrag
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begründete Verhältniss entweder erst rechtlich

bekräftigen oder a u fl ösen soll. Wenn nun

überhaupt <las Dasein 'einer solchen Bedingung
auch das Dasein eines wir kl i ch eTI Nehenver­

trages darüber voraussetzt, so lässt es sich doch

auch gar nicht läugnen, <lass. bei vielen Verträ­

gen' sich eine solche Bedingung schon ganz von

selbst versteht, aus der Natur derselben -'con­

ditio negotio inest, - stillschweigende Bedin­

gung. So ist z. B. bei einem jeden Vertrage

die factische Möglichkeit der Erfüllung er­

ne stillsehweigeude Bedingung.

Die stillschweigende Bedingung ist der aus­

drückliehen natiirlich an Kraft gleich; ist daher

von- ihrem Eintritte die Gültigkeit des Vertrags·

abhängig, so vernichtet ihr Ausbleiben die durch

den Vertrag begründeten l\echte und Verbind,
lichkeitcn.

s 6.

Die Gegenstände, worüber Verträge geschlos­

sen werden , könnell verschiedener Art sein, in­

dem jedes besondere Recht des Menschen dazu

fähig ist. So kann auch der Vertrag zwischen

zweien oder mehreren Menschen darauf gerich­

tet sein , dass sie in der Zukunft in einer Ge-
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seIlschaft, .zum Behuf eines vollkommnern Lebens­

genusses , miteinander leben wollen. Die Er­
füllung dieses Vertrags hesteht in der genlein­

schaftlichen Anordnung der Mittel zu diesem

Zwecke; die factische Möglichkeit der Erfüllung
hängt demnach von der Willenseinigung der

Mitglieder über diese Mittel ab. Hätte jener

Zweck der Gesellschaft, ein ll1öglichst vollkomm­

Der Lebensgenuss, eine a h sol u te Bestimmtheit,

und g~ibe es ehenfalls absolut bestimmte Mittel

dazu, so wiirde dieser Vertrag nicht weniger,

als alle übrigen, eine ge,visse Festigkeit haben;

nanlentlich,vürde die factisehe ~löglichkeit der

Erfüllung nicht erst noch von fernern Willens­

einigungen der Parteien abhängig sein. Es würde
Jeder schon durch seine Einwilligung in die
Gesellschaft, auch in die Mittel zu dem Zwecke

derselben gewilligt haben. Indern nun aherdie

Bestimmung davon, "ras den vollkommnern Le­

hensgenuss ausmache, suhjectiv verschieden

ausfallen kann, so hat noch Niemand durch den Ver­

trag, wodurch die Gesellschaft eingegangen wur­

de, in irgend ein bestimmtes Mittel eingewilligt. ­

Aufserdem ergieht sich aus dem Wesen des

durch den Vertrag zu begründenden Verhältnis­

ses das Erforderniss gewisser Eigenschaften bei.
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der Parteien, namentlich eines gegenseitigen Ver­

trauens und der Zuneigung. - Wollte man da­

her die in dem Gesellschafts - Vertrage liegende

Bedingung ausdrücken, so würde dieseIhe fol­

gendernlaafsel1 lauten: ",\rir wollen zusammen

lehen, wenn unsre Eigenschaften es erlauben,

namentlich also unsre Willen sich gegenseitig

in einander rügen werden. - Man sieht daraus,

wie wenig bindend die rechtliche Kraft des Ge­

sellschafts -Vertrags ist, indem es ja einem je­

den Theile in jedenl Augenhlicke frei steht, das

Verhältniss aufzuheben. Der Vertrag wirkt recht­

lich nur für die Gegen,vart, indem durch denselben

das Recht, allein zu leben, gegenseitig aufgege­

ben wird. Er ist gleichsanl nur die Überein­

kunft , dass man einen Versuch machen wolle,

oh man mit einander leben könne. So ist der

Vytrag von der Art, dass er für heide Theile

den rechtlichen Z w a n g zur Erflillung ausschliefst

(§. 4. a. E.). Denn die durch den Zwang -be­

wirkte Gesellschaft würde ja offenbar von ganz

anderer Art sein, als die durch den Vertrag be­

absichtigte.

Ein sicheres Zusammenbestehen mehrererMen­

schen zu einem möglichst vollkommnen Lebens­

genusse würde daher in der That nicht möglich
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sem , wenn die Macht der menschlichen Natur

nicht gröfser wäre, als die rechtliche Kraft des

dasselbe begründenden Vertrags. Die mensch­

liehe Natur macht das sich äufsern wollende

Recht des Menschen oft schweigen.

.Die bestehende Gesellschaft führt jedenfalls

zu fernern, auf einen bestimmten und besondern

Zweck gerichteten Verträgen zwischen den Mit­

gliedern; es leuchtet ein, dass die, durch solche

Verträge für den Einzelnen entstandene Verbind;

lichkeit nicht dadurch ulllgangen, werden kann,

dass er von seinem Rechte, aus der Gesellschaft

auszutreten, Gebrauch machen will ; wei] ja die­

se Verbindlichkeit gar .nicht in dem Gesellschafts­

Vertrage, welchen allein nicht zu halten, er be­
fugt' ist, ihren Grund hat.

§. 7.

Es ,lässt sich unter Personen ein dem durch

einen Vertrag begründeten Verhältnisse ähnli­
ches Verhältniss denken, 'von welchem die Recht~­

gelehrten sagen,dass es durch einen s t i 11 s ch w ei­

genden Vertrag entstanden sei. - Was ist

denn aber das eigentliche Wesen dieses still­

schweigenden Vertrages? ~ Es kommt gar häu­

6g vor, dass Jemand eigenmächtig in die Re<:h~~
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eines Andern eingreift, oder sich In dem Besitze

derselben befindet, und dass dieser nun, anstatt

diese Recht.sverletzung aufzuheben, sich vielmehr

beruhigt., also stillschweigend darein willigt.

Betrachten wir nun das hierdurch entstellende

Verhältniss zwischen beiden Personen hinsicht-

lich dieses Rechts genauer, so ergiebt sich, dass

sieh dasselbe von dem durch (ausdriicklichen)

Vertrag entstandenen, wesentlich dadurch unter­

scheidet, dass es ihm gänzlich an einiger Be­

stimmtheit der immerwährenden Fortdauer man­

gelt. Mit andern Worten: Das Verhältniss ist

so lange ein rechtliches, als die Einwilligung

auf Seiten des urspriinglicl: Verletz.tcn dauert.

Diese stillschweigende Ein\villigung erhebt i 111-·

rner nur das Geschehene und das Gegen\v~irtjge

ZUll1 Rechtlichen, niemals aber das Zukünftige.

Denn der stillschweigend Ein\villigeude hat ja

gar nicht. erklärt, w i e I an geer das ihm ent-­

uornmene Recht dem Andern lassen wolle. Ganz

anders ist es hingegen bei dem ausdrücklichen

Vertrage; denn hier wird , wenn nicht be so n­

ders ein Anderes ausgenlacht -ist, oder sich von

selbst versteht, (§. 6.) das Recht auf immer über­

tragen. Die wichtige Folge davo~ ist, dass der­

jenige, welcher nur stillschweigend ein,villigte,
2
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zu jeder Zeit, wenn es ihm beliebt, das ihm

entzogene Recht~urückverlangen kann. - Wenn

man daher sagt, dass Etwas auf einem stillschwel­

genden Vertrage beruhe, so hat dieses keinen

andern Sinn, als dass man das Verhiiltniss, weI­

ches dadurch entsteht, dass der Eine sich das

Recht eines Anderll anmaalst , und dieser dazu

schweigt, obgleich es ihn} möglich ist, sein Recht

sich wieder zu verschaffen, ansieht, als liege ihm

auch ein Vertrag zu Grunde, weil doch seine

Rechtlichkeit gewiss nicht minder ohne Z,veifel

ist, als die des durch einen ausdrücklichen Ver­

trag begründeten Verhältnisses. In der That ist

dann aber die Daller des Vertrags mit der Dau- ,

er des Verhältnisses selbst identisch, während

bei dem ausdrücklichen Vertrage das Verhältniss

erst mit dem Schlusse des Vertrags beginnt.,

Indern man diese Verschiedenheit vom ausdrück­

lichen und stillschweigenden Vertrage übersah,

1St man zu Irrthiimern verleitet worden. -

So sagt der Hr. G. R. v. Stromheck 1): ~

der einmal bestehende Staat müsse so betrachtet

werden, als sei .er durch Vertrag entstanden. -­

Wir bedürfen keiner Fictionen , wenn wir die

1) In der angeführten Schrift S. 9.
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Rechtlichkeit der Staaten auf eineil stschwei­

genden Vertrag gründen wollen, sondern em sol­

cher stillschweigender Vertrag ist i 11 der Wirk­

l i eh ke i t fortwährend vorhallden , so lange WIr,

die wir nicht ausdriieklich in den Staat wil ...

ligten, in dem Staate leben, obgleich \VII' aus

demselben austreten können 1).

§. 8.

Wenden wir die hier aufgestellten Betraclr.

tungen .auf den Staat 'an, so ergieht. sich daraus

folgendes:

Der Staat ist eme Gesellschaft VOll l\fel1­

sehen. Eine jede (i-eselJschaft führt eine nähere

Bestimmung der Rechte der Mitglieder zum Be­

hufe der Erreichung des Z,vecks der Gesellschaft

herbei, so wie sie auch selbst schon aus einer

Veränderung des natürlichen Rechtsverhält­

DIsses der Menschen zu einander hervorgeht.

Da aber eine rechtliche Veränderung in den na-

1) So kann denn auch jene Fletion nicht den Nutzen haben,
dass es ihr gemäfs auf der einen Seite der Staatsgewalt, auf
der andern den Unterthanen nicht erlaubt sei, die sie tren­
nenden Gränzen (der Gewalt) zu. überschreiten; sondern wo
blos ein stillschweigender V ertrag die Staaten und ihre Ein....
richtungen zu rechtlichen erhebt, ist HiT die Z 11 k 11n Ft noch
gar nichts bestimmt worden.

2*
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türlichen Rechten des Menschen nur durch sei..

nen Willeil statt finden kann (§. 5.), so ist die
Gesellschaft nur eine rech rliche, wenn sic sich

auf den Willen der Mitglieder gründet. -.
Also auch der Staat. Der Willen kann aber, wie

wir gesehen haben (§ -§. 4. 7.), auf doppelte Art

erklärt sein.

§. 9

1) Der Staat heruhet entweder auf einem

stillschweigenden Vertr~ge der l\litglieder. Die­
ses ist in der ~rhat für viele unserer Staatsmit­

glieder der Fall. Als wir uns unserer bewusst

wurden, befanden wir uns schon im Staate, und

verblieben in ihm , ohne wohl jenlaIs den Wil­

len ausdrücklich darzuthun, dass wjr in ihm

verbleiben würden. Aus dem Wesen des still.

schweigenden Vertrags- (§. 7.) ergiebt sich, dass

ein Jeder, welcher bisher stillschweigend in den

Staat willigte, zu jeder Zeit aus demselben aus­

treten darf.

§. 10.

2) Die Staatsmitglieder willigten ausdrück­

lich in den Staat. - Wenn sich auch nicht

fortwährend mehrere Menschen mit einander
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vereinigen, um emen Staat zu bilden, so lassen

sich doch die Erwerbung des Bürgerbriefes und

ähnliche Acte in einem schon hestehenden Staate,

als ausdrückliche Erklärungen, l'Iitglied des Staa­

tes sein Zll wollen , als Verträge mit den übri­

gen Staatsgenossen ansehen. Es frägt sich nun,

von welcher. rechtlichen Kraft ein solcher Ver­

trag sei. U m dieses richtig- heant,vortell zu kön..·

nen, miissen wir zuvörderst bestimmen, welches

der Z,veck des Staats sei. Denn der St.aatsver­

trag schliefst offenbar die .Absicht der Erreichung

dieses Z\veckes in sich,

Über den Z\vcck des Staates ist unter den

PhilosopheIl und Il.echtslchrcrn VQI1 jeher Streit

ge,vesell, und his jetzt hat man sich auch noch

nicht darüber vereinigt. W~1hrend Einige den

Staat betrachten als eine Anstalt, wodurch

der Nlensch in sittlicher IIinsicht ausgebildet

werden soll, also mehr oder "veniger als ein

göttlithes Institut; bleihen Andre bei dem Mensch­

lichen stehen, indem sie nur als den Zweck des

Staats die Verwirklichung der Ptechtssicllcrheit

und des Rechtsschutzes ansehen 1). \lVie mir

scheint') so herrscht in beiderlei und ähnlichen

1,\ ,So auch namentlich Ur. (;. H. v, Strombeck. S. 7. ~L S. w
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Ansichten zu viel Einseitigkeit Da der Staat

doch nur ein Zusanlnlengesetztes von einzelnen

Menschen ist, so müssen wir, wenn ,vir seinen

Zweck festsetzen, dazu die Bestimmung des ein­

zelnen Menschen in Betracht ziehen. Denn in­

dem es sich nicht denken Hisst, dass der Mensch

in eine Gesellschaft mit der Absicht, immer dar­

in zu bleiben, trete, damit er sich dadurch die

Erreichung seiner Bestimmung unmöglich mache,

sondern vielmehr , damit er derselben in mög­

lichst gröfster Vollkommenheit nachkomme; in­

dem es sich ferner eben so wenig denken lässt;

dass sich der Zweck der Einzelnen dadurch ver­

ändere, wenn sie in einen Verein treten, so ist

es als der Z,veck des Staats anzusehen, dass

jedenl einzelnen Mitgliede die Möglichkeit der

Erreichung seiner Bestinlmung verschafft ,ver~e.

Diese Bestimmung ist aber, das Erdenleben zn

geniefsen, welches durch die Befriedigung seiner

Bedürfnisse geschie·ht (§. 1.). Der Staat ß1USS

demnach die Bedürfnisse seiner Mitglieder auf

die möglichst vollkommenste Art zu befriedigen

suchen. Wo die legislative Gewalt sich noch
in den Händen der Staatsbürger selbst hefindet,

da wird diesem Z,vecke durch die Gesetze seIhst

auch immer nachgestrebt werden , und es ist in
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diesem Falle nur über das Wie? unter den einzel,

nen Staatsbürgern selbst, ein Mangel der Überein­

stimmurig möglich, Wo aber die gesetzgehen..

de Gewalt von den Staatsbürgern getrennt ist, da

ist dem Inhaber derselben die Beobachtung jenes

Zwecks des Staats ans Herz zu legen. Er hat in

dieser Hinsieht sich nicht allein damit zu begnii,

gen, dass er die Rechte der Staatsglieder schützt,

sondern er muss Hesetzc verfügen, durch deren

Bestimmungen den sinnl~cllen und geistigen Be­

dürfnissen derselben abgeholfen, namentlich also

Wohlstand, Ausbildung der Erkenntnisse, u. s. \V,

möglich wird 1). - Behauptet man, dass die Er­

haltung der Rechtsordnung der Staatszweck sei,

so verwechselt Ulan hierbei den Z,veck mit ei­

nern stets unentbehrlichen Mit tel z.u dem Zwe­

cke. Denn es ist durchaus nicht zu verkennen,

dass, ,eun die Rechte der Menschen im Staate

nicht gesichert sind, diese unmdglich zu einem

wahrhaften Lebensgenusse gelangen können. Recht.

7) R 0 U S s e a u nimmt denselben Zweck des Staats an. Con ..
trat social, liore IL chap, 1. (1 e h i e 11 CO In III U n) Lio,
III. chap, 9. (Quelle est la fin ~de Passocation politique ?
C'esl 10 conseroation et la p r o sp e r z't.e de ses membres.i
Auch Hr, G. H.. Y. Strombeck fiihrt (S. 52.) » dauerhaftes
GI ü c k der Bürger ( als Zweck des Staats an, obgleich
er früher (8 .. 7.) »Herrschaf] des Rechts ( als solchen nennt.
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und Gerechtigkeit sind die Grundpfeiler des
Staats, die unerlässlichen ßedingungen, wenn er

selbst fortbestehen und irgend einen Z,veck er.

reichen soll. Es lässt sich aber sehr wohl den.

ken, dass die Rechte der Staatsmitglieder ge..
schlitzt werden, ohne dass dadurch das Glück

derselben begründet wiirde, Denn der Rechts­

schutz bezieht sich nur lediglich auf das Be.

s t e h e 11d e; ihn ertheiJ t der Staat , und mithin

hätte er seinen Zweck erreicht, wenn er sorgt,

dass die bestebenden Rechte nicht verletzt

werden. Die Pflicht, neue (positive) Rechte an-

, zuerkennen, welche vermöge der bis jetzt beste­

henden Rechtsverfassung noch nicht vorhanden

waren , ergiebt sich aus jenem Z\vecke nicht,

während der oben aufgestellte Z\veck des Staats

sie gebiert; indem den Bedürfnissen der Staatsglie­

der , welche ja durch Bildung und andra Um­

stände bewirkt werden, nur dadurch abgeholfen

werden kann, dass diesen Umstauden die Gese...

tze des Staats angepasst werden , neues Recht

gegriindet wird. Dass aber die ßiirger irn Stan­

de sind, die sich ihnen aufdringenden Bedürf­
nisse zu Lefried\igen, darin besteht eben ihr

fi-Iück. - Eiu für das Gesagte sprechendes Bei...

spiel giebt das Verbot der Pressfreiheit. Wenn
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der Z w eck des Staats die Herrschaft des Rechts

wäre, so würden die Bürger, welche in den

Staat willigten, während das Verbot bestand,

keinesweges einen Anspruch. darauf machen dür­

fen, dass die Staatsgewalt, welche z u m Zwecke

des S ta at s angeordnet ist, jenes Verbot aufhebe,

sobald es ihren Umständen nicht mehr angenlessen

ist. Denn die Staatsgewalt kommt ja ihrer Pflicht

nach, indem sie das R e eh t herrschen lässt, also

den Staatsz\veck erfüllt; das Verbot ist ja als recht­

lich anerkannt worden. Ganz anders hingegen,

wenn wir als den Z,veck des Staats den mög­

liehst vollkommnen Lebensgenuss der Bürger 311­

nehmen, Alsdann willigten dieselben früher nur

in das Verbot, wei] es damals ihren Bedürfnissen

nicht im v\rege stand. Die zum Z\vecke des Staats

angeordilete Staatsgewalt ist nun, da das Verhot

dem Gliicke der Bürger hinderlich ist, gehalten,

dasselbe aufzuheben.

Kann DIa11 nun aber wohl dasjenige als

den Zweck (IIauptz\veck) einer Gesellschaft an­

sehen, welches in der Zukunft der Befriedigung

gewisser "Viinsehe derselben, also einem neuen

besondern Z,vecke, hemmend in den Weg tre­

ten kann? Denlgeuläfs IHUSS 111a11 das WohJ

der Staatsbürger als den Z\veck des Staats an-
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\, sehen, -" salus popull suprema lex. - Herr...

schaft des Rechts; Bildungs- und Heligionsanstal- ,

ten u. s. w. sind nur" als die, zu der Erreichung

jenes Z,vecks leitenden Mittel zu betrachten.

Die Bestimmung des Z,vecks des Staats hat

den gröfsten Einfluss auf die Bestimmung der
rechtlichen Kraft der, den Staat und die Ein­

richtungen desselben begründenden, Vert.räge,

und es bedarf dah~r noch folgender Auseinan­

dersetzung.

Der Staat kann insofern einem Jeden da­

zu Anlass gehen, dass er in ihn, UDI seinen Le...

hensgenuss zu vervollkommnen, eintrete, als der­

seIhe die Möglichkeit von Einrich tungen dar­

hietet, welche fiir den einzelnen Menschen au­

fser dem Staate nicht vorhanden ist. Solche

Einrichtungen sind von der Vereinigung der

Kräfte der Staatsnlitglieder zu erwarten, und be­

zwecken die Befriedigung der gefühlten Bedürf­

nisse. ...\llzunehmen, dass der Einzelne hoffe,

dass solche, ihm aufser dem Staate unnlögJiche

Einrichtungen im Staate würden getroffen wer...

den, ist ebenso vernünftig, als es unvernünftig

sein wiirde , wenn man sich seine Er,vartung

darauf gerichtet denken wollte, dass sich die

Kräfte und Willen der iibrigen StaatsDlitglieder
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vereimgen sollten, um ihm allein emen hessern

Lehensgenuss zu verschaffen. Es hörte ja, im

letztern Falle der angegebene Zweck des Staats

auf, solcher zu sein. Der Einzelne, welcher in

den Staat tritt, ,villigt demnach in den Staat,

damit ihm dasjenige Wohl zu Theil werde, wel­

ches aus Einrichtungen entspringt, die zugleich

das Wohl der Übrigen hegriilldell. Die Inter­

essen der Menschen sind aber, so wie die Mei­

nungen über dasjenige, was das allgemeine Wohl

begründen kann, verschieden. Es D1USS daher

einem Jeden fre~ stehen, seine Meinungen zu

äufsern , unl dahin wirken zu können, dass sein

Wunsch auch der Wunsch aller Übrigen werde,

und so die gehoffte Einrichtung ihr Dasein er­

halte. So sehr dieses Recht für ihn aus dem

Staatsvertrage abfliefst, so wenig kann er nach

demselben ver I a TIgen, dass seine Meinung auch

von den Übrigen gebilligt und ausgeführt wer­

de. Denn er würde hierdurch in den Fal! kom- ,

men , dass er die Vereinigung der Kräfte der

Übrigen zu seinem Besten forderte; das Inter­

esse nämlich , welches er in der Absicht, es

sei ein allgemeines , gelte~d zu machen denkt,

würde' dadurch, dass die iihrigen Mitglieder die

.Ausftihrftng seiner Meinung verwerfen, ein be-
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sonderes Interesse des Einzelnen werden, Das­

selbe findet aber auch statt , wenn der Einzelne

sich dem gefassten Entschlusse der Übrigen wi­

derset.zen wollte, Auch hier wäre sein Inter­

esse ein besonderes. J\'lag er aber seinen Vor.

schlag zu einer, auf das allgemeine W 0111 ab­

zweckenden Einrichtung nicht durchsetzen kön­

nen, oder Dlager nicht in ~ie von den Übrigen

für gut befundene Einrichtung willigen , so ist

doch auch zugleich in beiden Fällen der Zweck

nicht erreicht worden, zu welchem er in den

Staat trat. Er wünschte Einrichtungen, welche

das gen) e i TIe Wohl begründen sollten; einesolche

Einrichtung ist, wo er sie vorschlug, verworfen,

wo er sich derselben widersetzte , angenommen

worden; sein Wunsch ist in heiden Fällen nicht

erfüllt, mithin auch das ge mei n e Wohl nicht be­

,gründet worden, indem unter dem gemeinen W oh­
le auch das Wohl des Einzelnen begriffen ist.

Diesem Zwecke des Staats gemäfs, welcher

rn dem Staatsvertrage gewollt wird , ersclleint

die rechtliche Kraft dieses Vertrass von der
5

Art, als die des oben (§. 6.) aufgestellten Ver-

trags. Die factische Möglichkeit der Erfüllung,

mithin die stillschweigende Bedingung besteht

in der zukünftigen WiUenseinigung des Eintre-



29

tenden mit den Mitgliedern des Staats über die

zu der Erreichung des Staatszwecks, des ge m e i ­

ne TI Wohls, nothwendigen Eil1richtungen~ ­

Nur wenn wir diese AllSicht vom Staatsvertrage

haben, erscheint. der Staat als ein der Menscll­

heit würdiges Institut. Nur so erscheint jedes

Mitglied als ein stets freies Wesen. Denn er

kann ja in jedem Augenblicke aus dem Staate

austreten, und dem Glücke seines Lebens steht

nicht ein 'Vertrag' entgegen, welcher zu einer

Zeit geschlossen wurde , wo der Staat in seiner

Gestalt dem Bedürfnisse des Eintretenden zusagte.

Zugleich erhalt aber auch nach dieser An­

sicht das Gesetz der M3jorit~it bei den Abstinl­

Dlungen über zu treffende Einrichtungen eine

wiidige Begründung. Dass dasjenige, was die

meisten Mitglieder einer Gesellschaft wollen , auch

unbedi ngt die wenigem wollen m Ü s sen, kann

nur durch ein positives Gesetz bestimmt wer­

den. Ein solches lässt sich aber für den Staat

nicht. aufweisen. In dem Staatsvertrage selbst

ist es nicht enthaltene Das gc m ei 11 e Wohl

schliefst den Zwang eines Eillzelnen durch die

Übrigen aus. Dass aber nach dem Gesetze der

Majorität rechtlicherweise . Einrichtunegn 111

dem Staate getroffen .werden können, und dass
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der Einzelne, w e n n er im Staate bleiben w i 11,

sich, der Majorität unterwerfen muss, folgt dar.

aus, dass derselbe nicht die llefoIgung semes

besonderu Interesses verlangen kann.

§. 11.

Aus' diesen Bemerkungen ergieht sich das

Recht des Einzell1ell im Verhältnisse zu den

Übrigell dahin, dass er, wenn es ihm beliebt,

aus dem Staate austreten darf, vorausgesetzt,

dass er dadurch nicht andre, auf einem heson­

dern Grunde heruhende Pflichten verletze (§. 6.).

Einer Rechtsyerletzung macht sich aber der Ein­

zelne schuldig, wenn er gcwaltsanl diejenigen

Einrichtungen zu zerstören sucht, welche durch

den Willen der iJbrigen (der Majorität) beste­

hen, ihm selbst aber nicht gefallen.

Durch die Lehre vorn freien Austrittsrechte

des Einzelnen könnte die Festigkeit der Staaten bei

der Verschiedenheit der einzelnen Interessen sehr

zu verlieren scheinen. Er wiirde ja offenbar,

kaum gegründet, schon wieder aufgelöst ,verden

können. - Es würde in der That eine gesell­

schaftliche Vetbindung unmöglich sein, wenn es

nicht Bedürfnisse gäbe, welche der menschlichen
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Natur anhaften. Der Mensch ist zur Gesellschaft

geboren, und ungern verlässt er den vaterländi­

schen Boden. La politesse, la circonspection,

L'Ln d u l g e n ce affermissent l'union entre les

amis et dans les Jamilles; elles Jeront Je mdme

effet dans un - etat , qui est une grande Ja­

mille. Eine durch alle Erfahrung hewiesene

Wahrheit. So ist die Annahnle eines freien

Austrittssrechts aus dem Staate durchaus nicht

~taatsger:lhrlich.

§. 12.

Die Beant\vortung der Frage, \VIe es denn

nun a111 besten Inöglich sei, dass die in einem

Staate vereinigten Menschen ihren Z\veck errei­

chenj' ist Gegenstand der Politik, und gehört

nicht. hierher. Dass sie das Re ch t haben, ihm

nachzustreben, wer z,veifelt jet.zt noch daran '?

Neu verjiingt sind die 'Tälker; ihre Reeht.e sind

nich t verloren, wenn sie sich derselben auch

lange Zeit nicht bewusst waren. -- -Betracl1ten

wir die Staaten der ""\JVirkliehkeit, und denken

an den vernünftigen Z,veck des Staats (§. 10·)1

so finden wir wohl häufig die grö[sten "Vider­

sprüche. Lange verkannten die Völker sich selbst

und ihr natürliches, durch keine irdische Macht
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ihnen zu nehmendes Recht, und glaubten halten

zu miissen an positiven Plechtsnornlen, welehe

Gewalt und Finsterniss hervorrief. Die Bildung

aber schritt fort, und mit dem Verschwinden der

Finsterniss verlor die Ge,valt die ßlächtigstc Stii­

tze. Mehr und mehr verliert sich aus der Eu­

ropaischen Welt das ßild, welches uns durch

Pl(}USSeau's '\7\/orte vorg~führt wird : Voila I' es­

pecehumaine divisee en troupeaux de betail,

dont chacun a son chef, qui le g arde pour

le devorer. Die mittelalterliche ~Ieinung, dass

die Herrscher der Staaten von Gott als dessen

Stellvertreter eingesetzt seien, auf welche gestützt,

gar viele der Herrscher sich wohl mach tig zeig­

ten, wie Götter, aber ohne göttliche "fugenden,

ist längst im gehildeten Europa :lls verw erjlich

anerkannt worden. ~lehr und mehr eilen die

Völker dem Ziele zu, welches ihr natürliches

Itecht ihnen gesteckt hat. V'1enn die "Beherr­

scher der Staaten selbst schon fühlten, dass ihr

Dasein als eine vernünftige Einrichtung des Vol­

kes betrachtet werden miisse , und deshalb die
ihnen zustehende gesetzgehende Ge,val t nur zu

des Volkes llesten nach ihr e r Ans ich tausüb..

ten, so scheinen auch jetzt die Vdlker ('''"0 die­
ses noch nicht der Fall war ) durch selbstge..
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wählte Stellvertreter einen gröfsern Antheil an

der Gesetzgebung zu bekommen. - In dem Be­

sitze seines natürlichen Rechts würde sich das

Volk befinden, wenn es s~lbst in Versammlungen

auftreten und seine Gesetze bestimmen könnte.

Allein dagegen möchten sich in unsern Zeiten

manche Z\veifel erheben 1). - So kann sich der

Wille des Volks nur durch ein Billigen der

von seiner stellvertretenden Regierung aufgestell­

ten Gesetze äufsern, und es ist daher das recht­

liche Verhältniss . des Volks zu seiner Regierung

in Betracht zu ziehen.

V\Tie der Staat selbst nur ein rechtliches

Dasein hat, "renn er auf dem "\!'~illen der l\lit­

glieder beruht. (§. 8.), so giLt auch dasselbe von

1) Rousseau sagt freilich: Le Souverain (das Volk) n'ayant
d'autre force que la puissance legislatlve, n'acit que par
des loix ; et les loi.c n'etant que les actes authentiques de
la oolonte {Jenerale , les Souverain ne auroit agir que
quand Je peuple est assernble. Le peuple assemble, dira­
t-on , quelle chirnerc ! C'est une chirnere aujourd'hui,
mais ce n' en etoit pas une il y a deua: rnille ans: les hom­
mes ont-ils change de nature? - Allein die Umstande,
unter welchen vor 2000 Jahren Volksversammlungen mög­
lich waren, sind jetzt nicht vorhanden. - Dahingegen möchte
aber wohl der in unserm Vaterlande in diesen Tagen ge­
wünschten öffentlichen Abhaltung der Landtäge kein wirkli­
ches Hinderniss entgegen stehen.

3
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den im Staate befindlichen Einrichtungen und

Verhältnissen, durch welche einzelnen 1'1itglie.

dern mehrere Rechte, als den iihrigen zustehen,

da die Menschen von Natur gleiche Plechte ha­

hen, und diese Gleichheit· durch den Eintritt

in den Staat nicht aufhört, indem der Staatsver­

trag für Alle eine gleiche Kraft hat.

Ein solches Verhältniss ist, nun auch das

von Regent und Unterthanen, wernach Jener das

Recht, zu befehlen, diese die Pflicht, zu gehor­

chen, haben. So l~nge sich dieses ,rerh~l1tniss
auf einen stiIIsch,veigendenV"ertrag (§. t, grü.n­

det, steht es ohne Z,veifel den Unterthanen frei,

dasselbe zu jeder Zeit aufzuhehen. ":-ie aber,

wenn demselben ein ausdrücklicher "~ertr;-tg vor­

herging, als welcher der l\usruf ZUlU Regenten, .

die Huldigullg, U. s. w. zu betrachten ist?

Die Noth,vendigkeit des Verhältnisses er ...

gibt sich aus dem Z,vecke des Staats. Die An­

ordnung einer Regierung geschieht daher zum

Zwecke I) des Staats, und hiernach ist die recht ..

liche Kraft des Vertrags zu beurtheilen. 2)

i 1) 'V. Strombecks Schrift. S. 15.

2) Der Ausdruck Re gj er 11 n g wird in der weitesten Bedeu­
tang genommen, in welcher er überhaupt diejenigen Perso­
nen begreift, welche Inhaber der Sfaa1sgewal t sind. Wenn

!

l
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§. 14.

V\t'jr fragen zuvörderst, worm denn die fac­

tische MögIithkeit der Erfüllung des Vertrags

zwischen Fürst und Volk, mithin die in dem

Vertrage liegende stillschweigende Bedingung be­

stehe. Es fällt in die Augen, dass ein Vertrag,

durch welchen ich mich Jenlanden zu Et\vas

verpflichte, damit er mir Et,vas leiste, mich

nicht verbinden kann, meine Pflicllt zu erfüllen,

sobald dieser unfähig ist, dasjenige zu leisten,

was der Z\veck des Vertrags war, - Da nun

die Regierung ZU111 Z,vecke des Staats angeord­

net wird, der Staatszweck aher, das ,Vohl des

Volks, darin bestcht , dass dcmselbeu die 1'lög­

lichkeit verschafft wird, seine Bedürfnisse zu he­

friedigcn , da aber eine solche l~efriedigung he­

stimmtausgeschlossen wiire , wenn des 'T 0 Iks

W i I I e dureil einen Vertrag so eingcscllräl1kt

würde, dass er in der Zukunft unbeachtet. hlei­

hen sollte, so liegt in dem Vertrage zwischen

in der Folge die Ausdrücke: Fürst, Regent u. s. w, vorkom­
men, so sind dieselben deshalb gebraucht worden , weil in
den meisten Europäischen Staaten eine physische Person an
der Spitze der Regierung steht, und wei] auch in der v,

Strombeck'schcn Schrift das Verhaltniss des Volks zum Mo­
narchen am meisten berücksichtigt wird.
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Fürst und ,rolk die stillsch\veigende ßedingung,

dass die Fortdauer des durch ihn begründeten

Verhältnisses von dem Willen des Volks ab. ,

hänge. - Man könnte sagen, dass, wenn man

diese Behauptung als richtig annehmen wollte,

einer der wiehtigsten Verträge ein wahres Unding

sei, indem die Gültigkeit desselben an den fortdau­

ernden Willen der einen Partei geknupft sei. Al­

lein, wenn dieses auch auf den ersten Blick so '

scheint, so kann dennoch das Dasein dieser Be­

dingung nicht geläugnet werden, wenn nicht das

Verhältniss von Regent und Volk zu den auf.

fallendsten Widersprüchen führen soll. Solche

Widersprüche erscheinen als nothwendig, sobald

wir Folgendes in Er\vägung ziehen:

nDer Souverain bekommt seine Rechte vom

Volke, um sie für das Volk, d. h. zu dessen

Be s te TI auszuüben. « 1) - Der Fürst hat. also

seine Rechte als Fürst nur für das Volk. Soll­

te daher der Vertrag zwischen Fürst und Volk

auch noch für den Fall Giiltigkcit haben, wenn

Jas Volk den Fürsten nicht mehr haben wolle, so

ist es wohl klar, dass der Fürst von dem Au.

genhlicke an, wo ihn das Volk nicht will, seine

I) Siehe v, Strombt'ck. S. 15.

l
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Rechte nicht für, sondern gegen das Volk aus­

übt. Der Vertrag wiirde demnach die Anord­

nung eines Mittels zum Zwecke sein, selbst für

den Fall noch, wo sich dasselbe gesen den

Z\veck kehren wiirde. Man könnte vielleicht

einwenden , das Volk sei verpflicht.et, doch so

lange den Fürsten anzuerkennen, als derseihe

den Willen habe, für das Beste des Volks zu

sorgen. Ich erwiedere darauf: schon durch die

Thatsache seIhst, dass das Volk den Fiirsten

nicht mehr ,vil1 , ist genügend an den Tag ge­

legt,. dass derselbe nebst jenen] guten Willen

dem Z\vecke des Volks im V\'rege stehe. - Das

Volk sieht sein Bestes nicht immer ein. ~ Eine

solche Behauptung ist allerdings l~chtig, sobald

man sich das Volk , aus einzelnen Individuen

dargestellt, denkt, von welchen ein jedes sein

hesonderes Interesse verfolgt, wenn von den)

Beschlusse eines Gesetzes die Rede ist; allein

zu behaupten, dass ein Volk, welches schon ein-

s ti m m i g einen Beschluss gefasst hat, dass T a u-

s e n d e irren, wahrend Ein er oder Wen i ge rich­

tig erkennen, ob eine durch Erfahrung Aller

geprüfte Einrichtung ZUUl Wohle der Tausende

gereiche, das möchte eine andere Ursache haben.

als den V\tjllell'l dir Wahrheit zu rf~den.
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Wenn nun aber geradezu der Monarch der

oberste Repräsentant des National- 'iVillens ge­
nannt wird 1), wie soll er denn nnn denjenigen

nationalen Willen repräsentircn, nach ,vclchcm

er nicht mehr Monarcll sein soll? Diese Reprä­

sentation ist doch offenbar nicht anders möglich,

als dadurch , dass er sein An1t niederlegt.

Hiernach nlUSS die Lehre des R 0 U S se a u: 2)

»Les dipositaires de la puissance executive 3) ne

sont point les maitres du peuple, mais ses 0/.
ficiers; il peut les etablir et les destituer,

quand il lui plait. « als richtig anerkannt \ver­

den. 4t) Dass aber diese Lehre von der Möglich.

t) v, Stromhecksehe Schrift S. 39.
2}v. Stromhecksehe Schrirt S. 30.
5) Wenn ]10 u s s e a u überhaupt die legislative Gewalt "orrt

Volke selbst getrennt wissen wollte, so würde er auch von den
Inhabern dieser Gewalt denselben Satz ausgesprochen haben.

i) VVie wenig dieser Satz durch den vom IIrn. Geh. I~ath

v, Strornbcck angefiihrten U mstand , dass selbst ein Staats­
beamter nicht willkiihrljch gel\ündigt werden k()nnc, wider­

legt 'werde, das möchte wohl leichf erhellen. V'Telch ein gro...
fser Unterschied ist zwischen einer Staatsgewalt und einern
Staatsbeamten in Beziehung auf das Volk?! Es miisste eben
so sehr zu dem gröfsten Nachtheile fül' das V olk fiibren,

wenn es die Staatsgc'\vaIt nicht verandern diirfLe, ab es

dazu führen würde, wenn die Staatsbeamten auf Kündigung
gesetzt würden. Die Kündigung der Staatsbeamten ginge
von Einzelnen, von den Inhabern der Staatsgewall aus, '\väh­

rend die J<.ündigung der Staatsgewalt nur vom ,- olke aUSJ

gehen kann. Die Beamten wiirden mehr nach Gunst streben,
als ihre Pflichten erfüJlen müssen ~ wenn sie nicht befürch..
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keit der Aufkündig-ung der Regierung von Sei­

ten des Volks mit Ahscheu betrachtet werden

müsse, wird sich als em Irrthum darstellen ,
wenn wir dieselbe genall ins Auge fassen, in-

den) sich ergehen wird , dass sie' keines\veges

staatsgefährlicli ist, und ihren Vertheidiger nicht

als eine-n Revolutionair brandmarkt,

§. 15.

Fragen wir I deshalb nach der ß e d eu tun g

des Vertrags, ; (des Iluldigullgsactes etc.] wodurch

ten wollten, dass ihr Lebensunterhalt ihnen entzogen werden
könnte. Würden auch die Staatsbeamten vom Volke un­
mittelbar g'ekiindjgt wer-den ]{önncn, so wiirrlc auch aller

NachtheiI , welchen die K,iindigullgsnihigkcit 'von Seiten der
Staatsgewalt herbeiflihrcn würde, aulgclrobcn sein. (s. folg.

§. ) \,'Tie sehr ist auch der "'TirlalngsI\l~eis der einzelnen

Staatsbeanlten von dem des Regenten verschieden. Der He­
gent hat über das v'Tohl nnd Y\Tehe (les \Tolks zu bcstirn­
men; dem StaalshcalnlcIl ist nur ein lclciner Theil des öffcnt­
Iiclicn J.JcLeIlS zur Administration iiberwicscn ; er wirkt fiir
das ,rolk nur durch Anwendung der vom Hcgcnten ausgc~

gangencn Geselze. Dass er dem ,rolke lllllzlich sei, liegt in

des Ilegentcn Hand; daher kann nicht des Volks \:,,-oh1

Hir den Ilegcn:en einen Grund abgehen, dass er den ange­

stellten SLaatsbeamte~ kündige; dass der Hegent, mithin das

ganze ()ffenllicile Leben, dem Volke niitzlich sei, hängt von
des Volks Urnsliiudeu ab, Die Auflüindigung der Staatsge­

walt von Sciten des Volks ist durchaus nichts Anrlcrcs , als
die VCl'~inderung in der Verwaltung, die Versetzung der

StaatshearnLeIl von Seilen der Staatsgewalt zum Bestell des

Volks, oder die J~ n tl a s s u n g unfähiger Staatsdiener. Soll eiu

Bearnter auch alsdann nicht von seinem Arnte entfernt wer­

den diirfcn, wenn das Am! selbst seinen Zweck, den Nutsen

für das '''011..: verloren hat? oder' wenn er nnliicht,t:' lS\ 'I,ur

Ver\va1tun~ des,selhen?
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eID Volk einen Fürsten anerkennt. Dieser Ver­

trag scheint nach der aufgestellten Behauptung

in eine sehr enthehrliche Form auszuarten. Al­
lein es ist nichts weniger als dieses der Fall.

Er ist von der grö[sten und wichtigsten Bedeu­

tung. Denn es gibt ein Volk dadurch zu er­

kennen, dass es einen Fiirsten haben wolle. _

V\till man daher behaupten, dass der F"ürst durch

den Vertr~fg des Volks die grö[ste Unsicherheit

habe, indem ja das Volk in jedem Augenblicke

den Vertrag brechen könnte, so muss Ulan auch

uothwendig voraussetzen, dass ein Volk wahn,

sinnig sein, oder dass es Scherz treiben, kurz,

dass es der Sch,vächen einzelner Menschen fä­
hig sein könne. Ein solches Volk gibt es

aber nicht. Mag auch die einem Vertrage zwi­

schen zwei einzelnen Menschen von den] Einen

hinzugefügte Bedingung; der Vertrag solle so

lange gelten, als e I' wolle, diesem Vertrage alle

Festigkeit nehmen, so ist eine solche Bedingung

doch von ganz andrer Art, wenn sie in den]

Vertrcige eines V 0 Iks liegt. Ehe ein Volk sei­

nen in Beziehung auf irgend einen Gegenstand

erklärten\ViIlen widerruft, da muss der Gegen­

stand selbst Seiten dargeboten haben, welche

den Widerruf verlangen; launenhaft, wie ein
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Einzelner, kann ern V0 Ik nicht sem, ( " Selten

oder vielleicht) nie empören sich die VölkeJ­
ohne Ursache. « 1)

Fragen wir also, was den} Fürsten die Ga­
rantie gebe, dass das durch den Vertrag zwischen

ihm und dem Volke begründete Verhältniss ein

bleibendes sein werde, so ist die Ant\vort: sei u

eigner undseines Volks Wille. »Leicht

sind, in der Regel, die Völker zu ge\vinnen; es

ist so natürlich, den zu lieben, von dem man

üherzeugt ist, dass °er unser Bestes ernstlich

will. ce 2) »)Einen] tugendhaften, das Recht beschii­

tzenden und handhahenden Fürsten wird die

1\Iasse des Volks mit Liehe anhängen: er hat

nichts von Meuterern zu befürchten. 1\'Iöge im­

mer durch böse Menschen die lluhe augenblick­

lich gestört werden ; die Guten werden sie hald

herstellen « 3)
Aber eiue noth,vendige Bedingung ist es

auch, das die Anerkennung der 'Regierung aus

den H e r z e n des Volks kam, "V'o das Volk

einem ~"ürsten huldigte, welcher ihm , gleichsanI

nur als einem Objecte der Ilerrschaft, VOll den

1) v, Strolnhecksche Schl'iH S. ,1.1.
~) Daselbst S. 24. .
ö) Daselbst s. .~5.
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Fürsten andrer Völker vorgesetzt wurde ; \TO

es ihm huldigte, weil es in dem Augenblicke

sich zu schwach ~ühlte, sich dem Willen an­

drer mächtiger Fürsten zu widersetzen , da be­

ginnt das ,rerhältniss zwischen Fürst und '7olk

nicht mit gegenseitiger Liebe; da fehlt es an der

Garantie fiir das Fortbestehen. (Frankreich ~

Belgien - Polen.)

§.16.

Es gibt kein r e v o Iu t i o n a i r e s Volk;

wohl aber gibt es Revolutionaire im \t~ olke. Nur

zu oft hört Ulan in jetziger Zeit von einzelnen

Menschen die Worte aussprechen: Nicht das

Volk ist da um des Fürsten willen, sondern der

Fürst um des Volkes willen ; daher ist es uns er..

lauht , den Fürsten abzusetzen, wenn er uns

uieh t gef~illt. - IJ m solche blindhin ausgespro­

chene Gedanken gehi)rig zu wiirdigeu , war es

eben nothwendig, das rechtliche \Terhaltn iss der

Untcrthanen sowohl unter sich, als zu dem Fiir­

sten aufzustellen. Solche llevolutionail'c lllögen

wohl bedenken, dass sie ni ch t das V 0 Ik sind;

dass ihre Interessen, welche sie bei einem Um­

sturze des Bestehenden verfolgen zu können

glauben, nicht. auch die Interessen. des Volks
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sind, von welchem SIe nur emen 'fheil ausma­

chen; dass da, wo durch das Bestehende die

allgemeinen Interessen des Volks verletzt

sind, es nicht llöthig sein wird, durch Com­

plottirungcn das Volk aufzureizen; sie Illögen

bedenken, d:1SS es unnlöglich ist, ein Volk zu

einer Itevolution zu be rc den. Revolutionaire

sind Verletzer des 'Tolks. "".,.0 Ein z e l n e n die

EinrichtullS'en des Staats nicht gefallen, da kann

, ihnen das Recht nicht bestritten werden , "aus

dem Staate auszutreten (§. 11.); aber stürtzen

wollen , was den ührigen Sfaatsmitgliedern ge­

fällt, ist Verbrechen.

Nur eine 11a ti 0 n a l e 1) II e v o I u ti 01) ist ein

rech tlicher .Lt\.ct; zu einer solchen wird aher der

Stoff nicht durch l~inzclne im 'T olke herbeige­

tragen; sondern er liegt im Volke, durch die

Urnstände , unter welchen es lebte, begründet,

und, früher oder sP~l ter ITlllSS sich derselbe Ul1­

aufhaltsarn cntz.iiudcn.

§. t 7.

Ein Volk wird , wo der f\irst nur einen

Fehlgriff iu seiner llrgierung machte, nicht ver-

t) Sie ist national, wenn die l\lJjorität der Staatsbürger so

grofs ist, dass die zur l\linorität gehörenden be 5 0 n d e r e In­

ressen zu verfolgen scheinen. (§. 10.)
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gessen, da~s da, wo menschliche Regierung

ist, auch menschliche Schwächen nicht

gänzlich fehlen, und in einem solchen Falle nim­

mermehr verleitet werden , von seinem Rechte

Gebrauch zu machen. 111 solchen Fällen aber,

wo das Volk zu der An\vendung seines Rechts

veranlasst werden könnte, ist demselben ein

politisches Verfahren gleichsanl von der Natur

selbst vorgeschrieben. Ich meine dasjenige Ver­

fahren, welches uns der Herr G. R. v. S t r 0 m­

heck 1) als das rechtliche darstellt. Von der

Seite des Rechts ist das Volk keinesweges dazu

genöthigt; nur die Klugheit befiehlt dasselbe, so

wie die Sittlichkeit. Hr. G. R. v, S tr 0 mheck

hat ja auch selbst, indem; er dieses Verfahren

ein r e c h t l i ch n o t h w e n d i g e s nennt, den Be­

griff des Rechtlichen mit dem, »was in der Praxis

n ü tz li ch ist,« identisch genomnlen. 2) Das Volk

wird (nach einer natürlichen Politik), ehe es

das Verhältniss zwischen sich und dem Regen­

ten ge\valtsanl aufhebt, zu V o r s tell 11n ge TI (zu­

erst durch seine Repr~isentantcn) schreiten. Wo

das Volk den in seinem Irrthunle fest beharren..

1) 3. 3. o. §. 4.
~\ :1. 3. O. Seite 2i.
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den Regenten nicht gern verliert, wird es auch

eine 'T e r m i t tl 11TIg 1) dnrch Personen, welche

auf den Itegentcn irgend einen Einfluss haben,

nicht unversucht lassen.

§. 18.

Was <lie vom Hrn. G. R. v, S t 1'0 mb e.ck 2)

empfohlene Einrichtung eines ohersten Bun­
desgerich ts in verhündeten Staaten betrifft,

so möchte eine solche wohl anzurathen sein; wo

die Vorstellung noch Kraft hat: der Regent stehe

über dem Volke; das Verhältniss beiderhegründe

ein unauflösliches Band; aher es müsse doch auch

einige Rechtsachtung von Seiten des R.egenten

da sein. So leuchtet wohl die Nothwendigkeit

und Vortrefflichkeit der Reichsgerichte zur Zeit

des deutschen Reichs ein. Allein wenn wir an­

nehmen, dass der Regent nur zu d~s Volks

Besten da sei, was möchte man alsdann wohl

Von einem solchen Bundeso-erichte halten können?e

Wird denn wohl ein Regent, welcher für die

Vorstellungen seiner Unterthanen taub blieb, ge­

gen welchen versuchte Vermittlungen durch ein-

----~_._._- ---

t) a. a. O. Seite 31.

') a, 2. O. §. 7. ff.
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flussreiche Personen nichts vermogten, das Wohl

seiner Unterthanen ernstlich wollen , wenn

ein Gericht einen Ausspruch über ihn getllan

hat? Ein Willen kann wohl durch den Ausspruch

eines Itichters in der vorliegenden Sache he­

stimmt werden ; ,Vohlwollcn wird durch den­

selben der verlierenden Partei gegen die ge,vin­

nende nicht eingeflö[st werden. Der Regent

nlUSS aber nicht einen gez\vungenen vVillell ha­

hen. Wird das innige Band der Liebe, welches

z\viscl1en Volk und Fiirst sein muss , welches

des Fürsten beste Schutzwehr ist, nor.h fortbe­

stehen, wo der Fürst gerichtlich zu einer

Ilandlung für das Volk gez,vungel1 wurde? Ge­

wiss nicht. Wehe dem l~ürsfen auf der einen

Seite, dessen 'fhron seine Stütze auf dem Spruche

eines Plichterstuhls haben soll ! Wehe dem VoJke

auf der andcrn Seite, dessen Fürst verurtheilt

werden musste , für des V olks W 0111 zu sor­

gen! Für das Volk, wie fiir den Regenten

ist nur wahrhaft gesorgt, wenn der Letztere

den guten Willen hat, treu seine Pflicht zu er..

füllen. Einen starken Impuls dazu hat der Re-

gent, wenn er des Volks Recht bedenkt.

§. 19.

Durch diese Vorstellung von dem Rechte
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des Volks wird aber auch ferner das Ansehen

des Regenten nicht im Mindesten gekränkt und

vermindert. Denn dasselbe ist ja auch durch­

aus nothwendig , wenn der Zweck, um dessen

willen der ltegcnt vorhanden ist, gellörig erreicht

werden soll. - Wenn auch die Möglicbkeit der

Aufkündigung von Seiten des Volks vorhanden

ist, abgesehen davon, dass die Wirklichkeit der­

selben nur unter den dringendsten Umstanden

zu befürchten ist, wenn also der Regent inso­

fernu n te r den] Volke, als moralischer Person

steht, so ist er auf der andern Seite iiher das

.. Volk , als eine Gesanlnltheit physischer Personen

gedacht, erhaben. Seine Person ist heilig. J'c­

der Einzelne, welcher ihm den schuldigen Ge­

horsam ,veigert, ist Majcst~itsverbrecher. Für

wahnsinnig wiirdc gar derjenige zu halten sein,

welcher mit dem llechte des Volks drohen wollte.

Es fr;igt sich nun aber, welcher Ersatz für die

Reichsgerichte hinsichtlich des Einzelnen zu ge­

hen sei? - Danlit auch der Einzelne, als Theil

des Volks, Theil an des Volks Rechten habe,

damit also auch namentlich in ihm das Volk

nicht verletzt werde, möchte es wohl wiinschens­

werth sein, dass jedenl Einzelnen das Recht zu­

stehe, sowohl wegen, vernleintlicher\veise das



alleemeine Wohl betreffender, von ihm erlittener
t) ,

Verletzungen sich an die Ple~räsentantend~s Volks

zu wendeu , (natürlich, wo keine andre compe­

tente Behörde vorhanden ist), als auch )) frei die

Gedanken, sei es durch die gesprochene, sei es

dureil die gedruckte Rede, mittheilen zu dürfen, 1),(

(§. 10.) um sich auf diese Art überzeugen zu

können, ob seine Meinung und sein Begehren

auch wirklich das allgemeine Interesse hetreffe.

- Alsdann wiirde jeder auch nur im Minde­

st.en gerechter Grund zu revoIutionairen Umtrie­

hen hin\vegfallen, und ein Jeder, der sich der­

selben schuldig machte , ohne Schonung mit den

härtesten Strafen zu bedrohen und zu belegen

sem. Zugleich würde aber auch das öffentliche

Leben gewiss eine hohe Blüthe erhalten.

§. 20.

Wie äufserst vortheilhaft für die Lage

des Fürsten die Bestimrnung der Veran t wort­

lichkeit der Minister und die Annahme­

einer Constitution sein wiirde, darüber hier

noch ein Wort zu redenv wiirde überflüssig sein.

Hielte der Regent die Constitution, so würde sein

Thron ganz unerschütterlich sein.

1) 3. 3. O. Seite 56.
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§. 21.

Hinsichtlich der Co D S t i tut ion wirft sich

noch die Frage auf, ob das Volk einseitig he­
rechtigt sei, dieselbe zu verändern? Hr. G. R.
Y. S t r 0 m b eck glaubt diese Frage verneinen zu

müssen, wenn nicht die oberste Staatsgewalt

dem Z\veckedes Staatsverbandes entgegenhandle 1).

Wir würden vollkommen beistimmen müssen,

wenn wir, wie Hr, G. R. v. S tr o m heck, nicht:

die Staatsbürger, als zusammenwirkend d. h. ~ils

Volk, von denselben a~s einzeln wirkend, un­

terscheiden woll ten ; welches aber oben immer ge­

schehen ist. Das Ankänlpfen der Einzelnen gegen

die bestehende Staatsverfassung wiirde nur durch

Äufserung der Meinungen geschehen können, und

dadurch mochte der Staat schwerlich dahin ge­

bracht werden , dass er ein )J jeden Augenblik
dem Umsturze ausgesetztes Gebäude c< darstellen

würde.

Denken wir uns das Volk als moralische

Person, so miissen wir ihm auch mit demsel.

ben Rechte die 1\'löglichkeit der Änderung sei­

ner Verfassung, als der Kündigung des Regen-

1) 3. a, O. Seite 51. Cr.
4
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ten zugestehen. Aber auch diese Annahnle ist

eben so wenig gefährlich, als die oben aufgestellte

Behauptung vom Vertrage zwischen Fürst und

Volle. Ein Volk wir d die bestehende Verfas­

sung, obgleich sie nach der allgenleinen Poli­

tik viele l\Iängel hat, ,vie z. ß. die absolute

Monarchie, weder g~nzlich noch auch einzelne

~estimnlungen derselben ändern, wenn es sich un­

ter derselben glücklich fühlt. Auf hlofse Theorieen

hin. wird es sich keine andre Verfassung gehen. 1)
Auch hier finden, wenn wir die Frage ver­

neinen wollen, wie dieses auch fiir den Ver­

trag mit dem Fürsten der Fall ist, die gröfsten

Widersprüche statt. Wollen wir nämlich mit

Hrn. G. R. v. Strombeck behaupten, dass

die St.aatsbürger nur alsdann berechtigt seien,

eine Verbesserung der Verfassung zu verlangen,

wenn der Re.gent dem Zwecke des Staats ent­

gegen handle, wenn also namentlich der consti­

tutionelle Monarch die Grundsätze der Consti­

tution verletze, so müssen wir zu der sonderbaren

1) )) Die Dictatur blieb so lange unschädlich, und unter ihr wurde
in der Folge die Republik gcstül~tzt. So sind Formen an sich
weder gut noch böse, durch die Menschen werden sie es;
sie unterscheiden sich nur darin, dass diese oder jene der
Verderhniss länger oder nur wenig widersteht s Job. 'V. Mül­
le..'. Ge.cbichten Bd, J. S. 208.
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Folgerung kommen , dass das Volk, wenn es

nicht offenbar seinen Zweck,· sein Wohl, ganz

aufgeben wolle, unter gewissen Unlst:indennichts

sehnlicher wünschen rniisse , als dass der Re...

gent einmal der Verfassung entgegenhandle. ,ße:i

der Gelegenheit licfse sich dann doch eine durch

Zeit und Umstände unnütz ge\vordene Verfas­

sung auf eine rechtliche Art entfernen oder

verbessern. Es wäre das gröfsle Ungliick rür

das ".,.olk, wenn es einen Regenten hätte, welcher

des Volks Glück wünscht, indem er die h e s t e-

, hende Verfassung achtet. Wollte es nicht u rr­

ge re c h t handeln, es müsste. schon mit den er­

erbten Ge\vohnheiten, mi t den. Gesetzen einer

verweheten Bildung zufrieden sein, sobald der

Regent sich weigerte , eine zeitgcnläfsere Ver­

fassung zu geben. Der sich weigernde Regent

würde ger ec h t erscheinen; denn er schützt das

bestehende Recht; seine I-Iandlungen wiirden hin.­

gegen in den Fällen, wo die Verfassung einer

'Terbesserung bedürfte, denen eines Tyrannen

ähnlich sein; denn er ist ja uneingedenk des

Umstandes, dass ein neues Volk n e u e Gesetze

verlange. Wo bleibt sein Charakter, als Re­

präsentant des Nationalwillens? Das Mittel kehrt
sich gegen ';' den Z,veck. - Kann daher das Volk
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.nicht einseitig auf die Verbesserung der Ver.
fassung dringen, so ist sein Loos in der That

zu bedauern. Es hat nur zu wählen zwischen

emer unrechtliehen Handlung und der Erdul­

dung einer nicht beglückenden Verfassung; es

muss sich am Ende, wenn der Regent fort­

während redlich die ,rerfassuug beobachtet und

eine ÄnderuIJg derselben verweigert, der-unrecht­

liehen Handlung schuldig machen. Ein Volk

wird ein Ver b r e ehe TI hegehen!

Blieben die Umstände eines Volks immer

dieselben, änderten sich dessen Bedürfnisse nicht

mit den Zeiten und Generationen, kurz ware

das V\Tohl desselben et\Y3S absolut BestinlDl­

te s, so wiirde dem Volke durchaus das ihm bei­

gelegte Rech....abzustreiten sein. Denn die Iac­

tische Möglichkeit der Erfüllung des Vertrags

mit dem Fürsten und über die Verfassung wiirde

von ganz andrer Natur' sein und mithin die je­
nes Recht des Volks erzeugende stillschweigende

Bedingung fehlen. Da aber jenes nicht der

Fall, und der Regent lediglich zu des Volks

Besten vorhanden ist (welche Ansicht bei uns

bereits allgemein -verhreitet ist, und vernünftiger­

weise, als richtig anerkannt werden D1USS) so
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""~finen auch die angeführten Rechte des Volks

nicht geläugnet werden zu können. Schon sehr

richtig äufsert sich der Rechtsgelehrte Seatu«

Ilaecilius gegen den Philosophen Ph av or i nu s t):

"Non ignoras, legum op p o r t u n i t a t es et mede­

las pro temporum m o r ib u s , - ae pro utilita­

turn p r a es en t iu m rationibus, - mutari atque

fiecti; neque uno statu consistere, quin, ut fo­
cies coeli et maris , ita rerum atque fortunae

tempestatibus varientur. (

Die bisher kurz aufgestellten Behaupt.ungen

liefern also folgendes Ergcbniss:

1) Das V01 k hat stets das Hecht, dem Regen­

ten den Gehors3Ill aufzusagen, so wie auch,

die Verfassung seines Staats zu ändern.

2) Diese Lehre ist nicht im Geringsten staats­

genihrlieh; denn der Einzelne als sol­

cher hat keinen .A.ntheil an jenem

lt e eh t e. Das 'Tolk als Ganzes wird aber

nur aus practischer Noth\vel1digkeit von

dem Rechte fiebrauch machen.

Ob die Fürsten, ob die Verfassungen durch

1) A. Gell. noctes Attic. XXI 1, 22.
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diese Zeilen, welche lediglich dem Streben

der W ahrhei t ihr Dasein verdanken, der Sicher..

heit beraubt werden können, ob nicht vielmehr

diese Sicherheit verstärkt wird, indem dem ein­

zelnen Staatsbürger seine 'Rechte nnd seine

Pflichten vorgeführt werden, welches gewiss in

den jetzigen Zeiten der Unruhe. nicht ohne Wich­

tigkeit ist, - das zu. entscheiden, überlasse ich

den geehrten Lesern.
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